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1. Einleitung, Übersicht
Erleichterungsanträge

Können bei öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen die Immissions-
grenzwerte nicht eingehalten werden, gewährt die Vollzugsbehörde gestützt auf Art.
14 LSV Erleichterungen für die betroffenen Strassenabschnitte, soweit:

§ die Sanierung unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder Kosten verur-
sachen würde und / oder

§ überwiegende Interessen namentlich des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschut-
zes, der Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie der Gesamtverteidigung der Sa-
nierung entgegenstehen.

Bei zahlreichen Objekten bleiben die IGW überschritten. Für Strassenabschnitte ent-
lang dieser Objekte werden mit vorliegendem Bericht Erleichterungsanträge im Sinne
von Art. 14 LSV gestellt.

In der Vorstudie „Machbarkeit baulicher Lärmschutzmassnahmen“ vom 1. Dezember
2011 wurden die Staatsstrassen von Oberstammheim in Abschnitte mit ähnlicher Be-
bauungsstruktur eingeteilt, um die Möglichkeit von baulichen Massnahmen zu beurtei-
len. Für die Strassenzüge im vorliegenden Bericht führten je nach Strassenabschnitt
unterschiedliche Beurteilungskriterien zum Entscheid, dass Massnahmen an der
Quelle und auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich sind. Aus diesem Grund werden
die Erleichterungen für den Anlagehalter aufgeteilt auf die in den Beurteilungsplänen
der Vorstudie bezeichneten Strassenabschnitte beantragt.
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Abb 1 Auszug aus Beurteilungsplan Machbarkeit von baulichen Massnahmen



Baudirektion, Fachstelle Lärmschutz
5/8

2. Erleichterungsantrag
Abschnitt 1

Situation

Der Erleichterungsantrag bezieht sich auf den in der Vorstudie vom 1.12.2011 defi-
nierten „Abschnitt 1“ und beinhaltet sämtliche Gebäude, welche im Sanierungshori-
zont 2035 den geforderten Belastungsgrenzwert (IGW) überschreiten.

Antrag

Die lärmrechtlichen Anforderungen gemäss Umweltschutzgesetz (USG) und Lärm-
schutz-Verordnung (LSV) können im betreffenden Abschnitt nicht eingehalten werden.
Der Immissionsgrenzwert bleibt überschritten.

Der Strasseninhaber (Kanton Zürich) beantragt deshalb für den Strassenabschnitt
entlang der nachfolgend aufgeführten Gebäude Sanierungs-Erleichterungen nach Art.
14 LSV.

2690

Legende:

FALS-ID

Empfindlichkeitsstufe ES II

Empfindlichkeitsstufe ES III

Quelle: SLIP

12345
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FALS-ID Adresse Nutzung ES Beurteilungspegel Lr

Tag Nacht

[dB(A)] [dB(A)]

2690 Nussbommerweg 20 W III 66 50

Legende:

W: Wohnnutzung AW-5 dB(A) überschritten

ES: Empfindlichkeitsstufe

Lr: Beurteilungspegel Sanierungshorizont (2035)

Begründung

Quellenseitige Massnahmen sind nicht möglich (siehe Bericht Schallschutzfenster,
Kap. 4, Massnahmen an der Quelle). Massnahmen zwischen Quelle und Gebäude
können aus folgenden Gründen nicht getroffen werden:

· Erschliessung: Die Liegenschaft ist von der lärmverursachenden Strasse her er-
schlossen. Mit dem Bau einer Lärmschutzwand kann die Zufahrt resp. Erschlies-
sung der Liegenschaft nicht mehr gewährleistet werden.

· Verhältnismässigkeit: Das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Wand für ein einzelnes
Einfamilienhaus ist ungenügend.
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3. Erleichterungsantrag
Abschnitt Dorfkern
Oberstammheim

Situation

Der Erleichterungsantrag bezieht sich auf den in der Vorstudie vom 1.12.2011 defi-
nierten „Abschnitt Dorfkern Oberstammheim“ und beinhaltet sämtliche Gebäude, wel-
che im Sanierungshorizont 2035 den geforderten Belastungsgrenzwert (IGW) über-
schreiten.

Antrag

Die lärmrechtlichen Anforderungen gemäss Umweltschutzgesetz (USG) und Lärm-
schutz-Verordnung (LSV) können im betreffenden Abschnitt nicht eingehalten werden.
Der Immissionsgrenzwert bleibt überschritten.

Der Strasseninhaber (Kanton Zürich) beantragt deshalb für den Strassenabschnitt
entlang der nachfolgend aufgeführten Gebäude Sanierungs-Erleichterungen nach Art.
14 LSV.

Legende:

FALS-ID

Empfindlichkeitsstufe ES II

Empfindlichkeitsstufe ES III

Quelle: SLIP

2635

12345

2633

2616

2655
2656

2658

2652

2649
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FALS-ID Adresse Nutzung ES Beurteilungspegel Lr

Tag Nacht

[dB(A)] [dB(A)]

2616 Hauptstrasse 17 W III 68 53

2633 Hauptstrasse 27 / 29 / 31 W III 67 52

2635 Hauptstrasse 30 W III 66 51

2655 Hauptstrasse 45 W III 66 51

2656 Hauptstrasse 47 W III 66 51

2658 Hauptstrasse 50 W III 66 50

Legende:

W: Wohnnutzung  AW-5 dB(A) überschritten

B: Betriebsnutzung (nachts keine Nutzung)

ES: Empfindlichkeitsstufe

Lr: Beurteilungspegel Sanierungshorizont (2035)

Begründung

Quellenseitige Massnahmen sind nicht möglich (siehe Bericht Schallschutzfenster,
Kap. 4, Massnahmen an der Quelle). Massnahmen zwischen Quelle und Gebäude
können aus folgenden Gründen nicht getroffen werden:

· Platzverhältnisse: Die Liegenschaften stehen unmittelbar an der Grundstücks-
grenze. Für eine Lärmschutzwand ist kein Platz vorhanden. Das gilt insbesondere
für die Liegenschaften: Hauptstrasse 17, Hauptstrasse 27 / 29 / 31, Hauptstrasse
30.

· Platzverhältnisse: Zwischen Hausfassaden und Strassenrand resp. Hinterkante
Gehweg ist nicht ausreichend Platz für eine Lärmschutzwand vorhanden. Das gilt
insbesondere für die Liegenschaften: Hauptstrasse 45, Hauptstrasse 47, Haupt-
strasse 50.

· Erschliessung: Die Liegenschaften sind von der lärmverursachenden Strasse her
erschlossen. Mit dem Bau einer Lärmschutzwand kann die Zufahrt resp. Er-
schliessung der Liegenschaft nicht mehr gewährleistet werden.

· Ortsbild: Der Strassenabschnitt gehört zur Kern- / Zentrumszone, in der die Ge-
meinde den Bau von Lärmschutzwänden aus Gründen des Ortsbildschutzes ab-
lehnt.

Die Nutzung der Liegenschaft Hauptstrasse 46 (Gemeindehaus/Büro; FALS-ID 2652)
ist betrieblich. Der Beurteilungspegel ist unter dem Immissionsgrenzwert; der Anlage-
halter ist somit nicht sanierungspflichtig.

Für das Gebäude Hauptstrasse 39 / 41 (FALS-ID 2649) wurde nach 1.1.1985 eine
Bau- bzw. Umbaubewilligung erteilt; der Anlagehalter ist somit nicht sanierungspflich-
tig.


